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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Produktion, Vertrieb und Lagerung von Lebensmitteln gehen mit dem Verbrauch natürlicher 
Ressourcen einher und haben Auswirkungen auf die Umwelt. Das Wegwerfen noch essbarer 
oder als Nebenprodukte in der Industrie verwendbarer Lebensmittel verstärkt diese 
Auswirkungen und führt zu finanziellen Verlusten für die Verbraucherinnen und Verbraucher 
wie auch für die Wirtschaft. Gemäß der Studie im Rahmen des Programms FUSIONS im 
Rahmen des Siebten Forschungsrahmenprogramms werden in der Union jährlich etwa 
88 Mio. t Lebensmittel entsorgt – dabei entstehen Kosten von geschätzt 143 Mrd. EUR. Im 
September 2015 hat die UN-Vollversammlung im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele bis 2030 
die Zielvorgabe aufgestellt, die Lebensmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels- und 
Verbraucherebene zu halbieren und die Lebensmittelverluste entlang der Produktions- und 
Lieferkette zu verringern. Die Union und ihre Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, diese 
Zielvorgabe zu erfüllen. 

In der Richtlinie über Abfälle werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Verschwendung 
von Lebensmitteln zu überwachen und Maßnahmen zu deren Eindämmung zu ergreifen. 
Allerdings gibt es bislang keine harmonisierte Methode zur Messung der 
Lebensmittelverschwendung in der Union, was es den öffentlichen Behörden erschwert, 
Ausmaß, Ursachen und Trends im Zeitverlauf zu beurteilen. Die Thematisierung der Messung 
ist ein wichtiger Schritt, wenn das Problem besser verstanden, Überwachung und 
Berichterstattung kohärent ablaufen und die Strategie auf Unionsebene koordiniert werden 
sollen, insbesondere im Hinblick auf die Festsetzung möglicher quantitativer Ziele zur 
Verringerung der Lebensmittelverschwendung. 

Lebensmittelabfälle fallen entlang der gesamten Lebensmittelkette an: bei der 
Primärerzeugung, Verarbeitung und Herstellung, beim Vertrieb, in Gaststätten und 
Verpflegungsdiensten sowie in privaten Haushalten. Sie ist somit besonders schwer zu 
beziffern, da je nach Stufe der Lebensmittelkette deutliche Unterschiede in puncto 
Eigenschaften, Ursache und Motivation für Lebensmittelverschwendung auftreten.  

Derzeit erhobene Daten zu Abfällen, vor allem zum Zweck von Abfallstatistiken, enthalten 
keine detaillierten Angaben zu den Mengen an Lebensmittelabfällen. Grund hierfür ist die 
Tatsache, dass weggeworfene Lebensmittel sehr häufig zusammen mit anderem Abfall 
entsorgt werden. Außerdem werden die Abfalldaten in der Regel bei der Sammlung erhoben 
und enthalten somit keine Angaben zu Abfall, der nicht über die Sammel- oder 
Behandlungssysteme entsorgt wird.  

Aus diesen Gründen ist ein eigener Rechtsakt für die Messung der Lebensmittelabfälle 
vonnöten, die sich so weit wie möglich an bereits bestehenden Datenerhebungssystemen 
orientieren und weiterführende Bemühungen seitens der Mitgliedstaaten bei der Ermittlung 
der Mengen an angefallenen Lebensmittelabfällen ermöglichen sollten.  

2. KONSULTATIONEN VOR ANNAHME DES RECHTSAKTS 

Die Arbeit an dem Dokument schloss an das Forschungsprogramm FUSIONS im Rahmen des 
Siebten Forschungsrahmenprogramms der Union an, in dem verschiedene Optionen für die 
Überwachung von Lebensmittelabfällen analysiert und eine Empfehlung zur Messung solcher 
Abfälle an die Mitgliedstaaten gerichtet wurden. 

Das Dokument wurde erstmals im November 2016 auf der EU-Plattform für 
Lebensmittelverluste und -verschwendung umrissen. Zwischen 2016 und 2018 fand auf der 
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Plattform und in der dort eigens eingesetzten Untergruppe zur Messung der 
Lebensmittelverschwendung ein Austausch statt (drei Sitzungen). Nach der politischen 
Einigung der beiden gesetzgebenden Organe über den Kommissionsvorschlag zur Änderung 
der Abfallrahmenrichtlinie wurden die Vertretungen der Mitgliedstaaten in der 
Expertengruppe für Lebensmittelverluste und Lebensmittelverschwendung sowie die 
Sachverständigen der Expertengruppe für Abfälle (fünf Sitzungen) zum Entwurf des 
Rechtsakts konsultiert. 

Über das Portal „Bessere Rechtsetzung“ wurde eine vierwöchige öffentliche Konsultation 
durchgeführt, bei der bis zum Fristablauf am 4. April 2019 34 Rückmeldungen in 
elektronischer Form vonseiten interessierter Parteien eingingen, darunter 
Lebensmittelunternehmer und Branchenverbände. 

In den übermittelten Beiträgen wurden überwiegend die Standpunkte vertreten, die bereits 
während der beschriebenen Konsultationen von den interessierten Parteien vertreten wurden, 
und die im Rahmen der Konsultationen eingefügten Änderungen wurden positiv 
aufgenommen, wobei in mehreren Fällen der Bedarf an zusätzlichen Leitlinien für die 
Zukunft angemeldet wurde. Eine häufige Forderung war diejenige, mit dem Rechtsakt die 
freiwillige Überwachung von Lebensmittelverlusten und -verschwendung in den 
landwirtschaftlichen Betrieben einzuführen, einschließlich nicht geernteter Pflanzen. Da die 
Mitgliedstaaten jedoch noch nicht darauf vorbereitet sind, eine solche Überwachung 
umzusetzen, wurde diese Forderung zum jetzigen Zeitpunkt nicht berücksichtigt. Ebenso 
wenig wurden in dem Rechtsakt Anmerkungen berücksichtigt, die sich auf die allgemeine 
Politik betreffend Lebensmittelverschwendung und nicht auf konkrete Bestimmungen des 
Rechtsakts bezogen.  

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS  

Im Einklang mit Artikel 9 Absatz 8 der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle ist die 
Kommission bevollmächtigt festzulegen, wie Lebensmittelabfälle gemessen werden, und 
Mindestqualitätsanforderungen für die einheitliche Messung vorzugeben. 

In Artikel 1 wird der Anwendungsbereich der Messung von Lebensmittelabfällen klargestellt. 
Artikel 2 enthält die Bestimmungen dazu, wie die Messung durchzuführen ist, damit 
gewährleistet ist, dass jeder Mitgliedstaat jährlich aktuelle Daten übermitteln kann.  

Artikel 3 betrifft die freiwillige Übermittlung von Daten, die auch detaillierter zu 
Lebensmittelabfällen oder zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen Auskunft geben können. 

In Artikel 4 werden Anforderungen an die Qualität festgehalten, um die Qualität der Messung 
im Hinblick auf künftige Verbesserungen sicherzustellen. 
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DELEGIERTER BESCHLUSS (EU) …/… DER KOMMISSION 

vom 3.5.2019 

zur Ergänzung der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
im Hinblick auf eine gemeinsame Methodik und Mindestqualitätsanforderungen für die 

einheitliche Messung des Umfangs von Lebensmittelabfällen  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien1, insbesondere 
auf Artikel 9 Absatz 8, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Richtlinie 2008/98/EG wurden die Mitgliedstaaten verpflichtet, die 
Vermeidung von Lebensmittelabfällen in ihre Abfallvermeidungsprogramme 
aufzunehmen und die Durchführung ihrer Maßnahmen zur Vermeidung von 
Lebensmittelabfällen zu überwachen und zu bewerten, indem der Umfang von 
Lebensmittelabfällen auf der Grundlage einer gemeinsamen Methodik gemessen wird. 
Es obliegt der Kommission, auf Grundlage der Ergebnisse der Arbeit der EU-
Plattform für Lebensmittelverluste und -verschwendung diese gemeinsame Methodik 
festzulegen und Mindestqualitätsanforderungen für die einheitliche Messung des 
Umfangs von Lebensmittelabfällen vorzugeben. 

(2) Die Definition von „Lebensmittel“ im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 178/20022 
versteht Lebensmittel als Ganzes, entlang der gesamten Lebensmittelkette von der 
Erzeugung bis zum Verbrauch. Lebensmittel beinhalten auch nichtessbare 
Bestandteile, wenn diese bei der Erzeugung des Lebensmittels nicht von den essbaren 
Bestandteilen getrennt wurden, z. B. Knochen, die dem zum menschlichen Verzehr 
bestimmten Fleisch anhaften. Daher können Lebensmittelabfälle auch Stücke 
umfassen, die teils aus aufzunehmenden Lebensmitteln und teils aus nicht 
aufzunehmenden Lebensmitteln bestehen.  

(3) Nicht zu Lebensmittelabfällen gehören die Verluste, die auf Stufen der 
Lebensmittelkette auftreten, auf denen bestimme Erzeugnisse noch nicht als 
Lebensmittel im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 gelten, z. B. 
noch nicht geerntete essbare Pflanzen. Darüber hinaus fallen auch keine 
Nebenprodukte aus der Erzeugung von Lebensmitteln darunter, die die Kriterien des 

                                                 
1 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über 

Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3).  
2 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur 

Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur 
Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1-24). 
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Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG erfüllen, da es sich bei solchen 
Nebenprodukten nicht um Abfall handelt.  

(4) Lebensmittelabfälle sind entlang der gesamten Lebensmittelkette zu vermeiden und zu 
verringern. Da je nach den verschiedenen Stufen der Lebensmittelkette deutlich andere 
Arten von Lebensmittelabfällen und andere die Verschwendung von Lebensmitteln 
begünstigende Faktoren auftreten, sollten die Lebensmittelabfälle auf jeder Stufe 
separat gemessen werden. 

(5) Bei dieser Zuordnung der Lebensmittelabfälle zu den verschiedenen Stufen der 
Lebensmittelkette sollte die gemeinsame statistische Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Union gelten, die mit der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates3 als „NACE Revision 2“ aufgestellt 
wurde. Da eine entsprechende NACE-Revision 2-Einstufung fehlt, sollte die 
Zuordnung der „privaten Haushalte“ im Sinne von Anhang I Abschnitt 8 Nummer 1.2 
der Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates4 
vorgenommen werden.  

(6) Zwar ermöglicht die Entscheidung 2000/532/EG der Kommission5 über ein 
europäisches Abfallverzeichnis nicht immer eine präzise Bestimmung der 
Lebensmittelabfälle, doch kann sie den nationalen Behörden bei der Messung der 
Lebensmittelabfälle als Richtschnur dienen. 

(7) Landwirtschaftliche Materialien gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe f der Richtlinie 
2008/98/EG und tierische Nebenprodukte gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der 
Richtlinie 2008/98/EG sind vom Anwendungsbereich der genannten Richtlinie 
ausgenommen und sollten daher nicht als Lebensmittelabfälle gemessen werden.  

(8) Damit die Methodik praktisch angewandt werden kann und der Aufwand infolge der 
Überwachung verhältnismäßig und vernünftig ist, sollten manche Abfallströme, in 
denen Lebensmittelabfälle gar nicht erwartet werden oder nur in vernachlässigbaren 
Mengen enthalten sind, nicht als Lebensmittelabfälle gemessen werden.  

(9) Für eine genauere Messung der Lebensmittelabfälle sollten mit Lebensmittelabfällen 
vermischte Non-food-Materialien (z. B. Böden oder Verpackung) so weit wie möglich 
aus der Masse der Lebensmittelabfälle herausgerechnet werden.  

(10) Es gibt mehrere Arten von Lebensmitteln, die in der Regel als oder im Abwasser 
entsorgt werden, z. B. in Flaschen abgefülltes Trink- und Mineralwasser, Getränke 
oder andere Flüssigkeiten. Derzeit gibt es keine Methoden zur Messung solcher 
Abfälle, die ein ausreichendes Konfidenzniveau und die Vergleichbarkeit der 
übermittelten Daten gewährleisten. Deshalb sollten solche Arten von Lebensmitteln 
nicht als Lebensmittelabfälle gemessen werden. Allerdings sollten die Mitgliedstaaten 

                                                 
3 Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 

zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur 
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über 
bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1). 

4 Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2002 
zur Abfallstatistik (ABl. L 332 vom 9.12.2002, S. 1). 

5 Entscheidung 2000/532/EG der Kommission vom 3. Mai 2000 zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG 
über ein Abfallverzeichnis gemäß Artikel 1 Buchstabe a der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über 
Abfälle und der Entscheidung 94/904/EG des Rates über ein Verzeichnis gefährlicher Abfälle im Sinne 
von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG über gefährliche Abfälle (ABl. L 226 vom 6.9.2000, 
S. 3). 
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die Möglichkeit haben, freiwillig Angaben zu diesen Lebensmittelarten zu 
übermitteln. 

(11) Für die Verwendung als Einzelfuttermittel bestimmte Stoffe im Sinne des Artikels 2 
Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie 2008/98/EG sind vom Auswendungsbereich der 
genannten Richtlinie ausgenommen und sollten daher nicht als Lebensmittelabfall 
gemessen werden; dagegen sind Angaben zu Lebensmitteln, die ursprünglich für den 
menschlichen Verzehr bestimmt waren, jedoch als Tierfutter verwendet werden 
(einschließlich ehemaliger Lebensmittel, wie in Teil A Nummer 3 des Anhangs der 
Verordnung (EU) Nr. 68/2013 der Kommission6 definiert), für das Verständnis der 
Materialströme im Zusammenhang mit Lebensmitteln von Bedeutung und können bei 
der Ausarbeitung einer gezielten Strategie zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen 
nützlich sein. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit erhalten, diese 
Angaben in einheitlicher Form freiwillig zu übermitteln. 

(12) Für eine präzise Angabe der Mengen der auf jeder einzelnen Stufe der 
Lebensmittelkette angefallenen Lebensmittelabfälle sollten die Mitgliedstaaten die 
Mengen an Lebensmittelabfällen gründlich messen. Solch eine gründliche Messung 
sollte regelmäßig für jede Stufe der Lebensmittelkette vorgenommen werden, 
mindestens alle vier Jahre.  

(13) Gemäß Artikel 37 Absatz 3 der Richtlinie 2008/98/EG müssen die Mitgliedstaaten 
jährlich die Mengen an Lebensmittelabfällen melden. Zur Gewährleistung der 
Verhältnismäßigkeit und zum Bürokratieabbau sollten den Mitgliedstaaten diverse 
Methoden zur Messung der Lebensmittelabfälle für die Zwecke dieser jährlichen 
Berichte zur Verfügung gestellt werden, einschließlich bestehender Analysen zur 
Erzeugung von Lebensmittelabfällen, neuer spezieller Studien zu Lebensmittelabfällen 
sowie Daten für die Abfallstatistik oder Berichterstattungsverpflichtungen in Bezug 
auf Abfall sowie anderer sozioökonomischer Daten, bzw. einer Kombination dieser 
Optionen. Soweit wie möglich sollte auf etablierte Datenquellen wie das Europäische 
Statistische System zurückgegriffen werden.  

(14) Zur Gewährleistung einer einheitlichen Überwachung der Materialströme in der 
Lebensmittelkette im Rahmen einer gezielten Politik zur Vermeidung von 
Lebensmittelabfällen sollte sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten, die sich für 
eine genauere Messung der Lebensmittelabfälle oder eine Ausweitung der Messung 
auf damit zusammenhängende Materialströme entschieden haben, dies auf einheitliche 
Weise tun können. 

(15) Damit die übermittelten Daten überprüft und die Messmethoden verbessert werden 
können sowie die Vergleichbarkeit dieser Methoden gewährleistet ist, sollten die 
Mitgliedstaaten zusätzliche Angaben zu den Messmethoden und der Qualität der 
erhobenen Daten vorlegen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1 

Anwendungsbereich der Messung von Lebensmittelabfällen  

1. Die Mengen an Lebensmittelabfällen werden für die folgenden Stufen der 
Lebensmittelkette separat gemessen:  

                                                 
6 Verordnung (EU) Nr. 68/2013 der Kommission vom 16. Januar 2013 zum Katalog der 

Einzelfuttermittel (ABl. L 29 vom 30.1.2013, S. 1). 
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a) Primärerzeugung;  

b) Verarbeitung und Herstellung;  

c) Einzelhandel und andere Formen des Vertriebs von Lebensmitteln;  

d) Gaststätten und Verpflegungsdienstleistungen;  

e) private Haushalte.  

2. Lebensmittelabfälle werden gemäß Anhang I den einzelnen in Absatz 1 aufgeführten 
Stufen der Lebensmittelkette zugeordnet. 

3. Die Messung betrifft Lebensmittelabfälle, die in die Abfallcodes aus Anhang II oder 
einen beliebigen anderen Abfallcode für Abfälle eingestuft sind, der 
Lebensmittelabfälle umfasst. 

4. Die Messung von Lebensmittelabfällen betrifft nicht Folgendes: 

(a) landwirtschaftliche Materialien gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe f der 
Richtlinie 2008/98/EG;  

(b) tierische Nebenprodukte gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 
2008/98/EG; 

(c) Reste von Lebensmittelabfällen, die als Verpackungsabfall gesammelt werden, 
der in Abfallcode „15 01 – Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter 
kommunaler Verpackungsabfälle)“ des in der Entscheidung 2000/532/EG 
aufgestellten europäischen Abfallverzeichnisses eingestuft ist; 

(d) Reste von Lebensmittelabfällen, die als Abfall gesammelt werden, der in 
Abfallcode „20 03 03 – Straßenkehricht“ des in der Entscheidung 2000/532/EG 
aufgestellten europäischen Abfallverzeichnisses eingestuft ist; 

(e) bei der Sammlung mit Lebensmittelabfällen vermischte Non-food-Materialien, 
soweit möglich. 

5. Unbeschadet der freiwilligen Messung im Sinne von Artikel 3 betrifft die Messung 
von Lebensmittelabfällen nicht Folgendes: 

a) Lebensmittelabfälle, die als oder im Abwasser entsorgt werden; 

b) für die Verwendung als Einzelfuttermittel bestimmte Stoffe im Sinne des 
Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe e der Richtlinie 2008/98/EG. 

Artikel 2 

Methodik zur Messung von Lebensmittelabfällen  

1. Die Mitgliedstaaten messen jedes Jahr die Menge der in einem vollen Kalenderjahr 
angefallenen Lebensmittelabfälle.  

2. Die Menge der Lebensmittelabfälle für eine bestimmte Stufe der Lebensmittelkette 
wird von den Mitgliedstaaten anhand der Methodik aus Anhang III mindestens alle 
vier Jahre gemessen. 

3. Wird die Methodik aus Anhang III nicht herangezogen, so messen die 
Mitgliedstaaten die Menge der Lebensmittelabfälle für eine bestimmte Stufe der 
Lebensmittelkette anhand der Methodik aus Anhang IV.  

4. Für den ersten Berichtszeitraum gemäß Artikel 37 Absatz 3 Unterabsatz 3 der 
Richtlinie 2008/98/EG messen die Mitgliedstaaten die Menge der 
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Lebensmittelabfälle für alle Stufen der Lebensmittelkette anhand der Methodik aus 
Anhang III. Für diesen Zeitraum dürfen die Mitgliedstaaten Daten heranziehen, die 
bereits unter den geltenden Regelungen für das Jahr 2017 oder später erhoben 
worden sind.  

5. Die Mengen an Lebensmittelabfällen werden in metrischen Tonnen Frischmasse 
gemessen. 

Artikel 3 

Freiwillige Messung 

Die Mitgliedstaaten dürfen weitere Daten im Zusammenhang mit dem Umfang der 
Lebensmittelabfälle sowie Daten zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen erheben und der 
Kommission bereitstellen. Dies können Angaben sein zu: 

a) Mengen an Lebensmittelabfällen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zum 
Teil aus vom Menschen aufzunehmenden Lebensmitteln bestehen; 

b) Mengen an Lebensmittelabfällen, die als oder im Abwasser entsorgt werden; 

c) Mengen der für den menschlichen Verzehr umverteilten Lebensmittel gemäß 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe h der Richtlinie 2008/98/EG; 

d) Mengen der nicht länger für den menschlichen Verzehr bestimmten Lebensmittel, die 
von einem Futtermittelunternehmer im Sinne des Artikels 3 Nummer 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Umwandlung in Futtermittel in Verkehr gebracht 
werden;  

e) ehemaligen Lebensmittel im Sinne von Teil A Nummer 3 des Anhangs der 
Verordnung (EU) Nr. 68/2013 der Kommission. 

Artikel 4 

Mindestqualitätsanforderungen 

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um Zuverlässigkeit und 
Genauigkeit der Messung von Lebensmittelabfällen zu gewährleisten. Die 
Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, dass:  

(a) die anhand der Methodik aus Anhang III durchgeführten Messungen auf einer 
repräsentativen Stichprobe der Grundgesamtheit basieren, auf die die 
Ergebnisse angewendet werden, und die Schwankungen bei den Daten zu den 
zu messenden Mengen an Lebensmittelabfällen angemessen berücksichtigen;  

(b) die anhand der Methodik aus Anhang IV durchgeführten Messungen auf den 
besten verfügbaren Informationen basieren.  

2. Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission Informationen zu den für die Messung 
von Lebensmittelabfällen auf jeder einzelnen Stufe der Lebensmittelkette 
herangezogenen Methoden und zu jedweden erheblichen Änderungen bei den 
angewandten Methoden im Vergleich zu den Methoden zur Verfügung, die bei einer 
früheren Messung angewandt wurden.  
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Artikel 5 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Brüssel, den 3.5.2019 

 Für die Kommission 

 Der Präsident 

 Jean-Claude JUNCKER 
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